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Antrag 

des Abgeordneten Jörg Baumann AfD 

Die Tätigkeit als Polizei-Diensthundeführer muss als ruhegehaltsfähige Dienst-
zeit anerkannt werden 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, die Tätigkeit als Polizei-Diensthundeführer, 
ebenso wie beispielsweise die Tätigkeit in Einsatzzügen, als ruhegehaltsfähige Dienst-
zeit zu werten, damit Polizei-Diensthundeführer nach mindestens 20 Dienstjahren mit 
60 Jahren ohne Versorgungsabschlag in den Ruhestand gehen können. 

 

 

Begründung: 

Die besondere gesetzliche Altersgrenze für Vollzugsbeamte wurde im Zuge der Anhe-
bung der Altersgrenze gemäß Art. 143 Abs. 2 Bayerisches Beamtengesetz (BayBG) 
schrittweise um 2 Jahre auf das 62. Lebensjahr erhöht. Vollzugsbeamte haben jedoch 
die Möglichkeit, sich auf Antrag ab dem 60. Lebensjahr in den Ruhestand versetzen zu 
lassen. Soweit ein Vollzugsbeamter eine ruhegehaltfähige Dienstzeit von mindestens 
20 Jahren im besonders belastenden Schicht- oder Wechselschichtdienst oder in ver-
gleichbar belastenden unregelmäßigen Diensten zurückgelegt hat, fällt kein Versor-
gungsabschlag an (vgl. Art. 26 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 Bayerisches Beamtenversorgungs-
gesetz (BayBeamtVG)). 

Als vergleichbar belastende unregelmäßige Dienste kommen Zeiten in Betracht, in de-
nen die Sondereinsatzzulage (§ 14 Bayerische Zulagenverordnung (BayZulV)), die Flie-
gererschwerniszulage (§ 15 BayZulV) oder ein Auslandsverwendungszuschlag (Art. 38 
Satz 5 Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG)) gewährt wurde. 

Darüber hinaus kommen Zeiten in Betracht, in denen die Beamten in Einsatzzügen bei 
den Polizeipräsidien oder den Einsatzbereitschaften der Bereitschaftspolizei, hauptamt-
lich und ständig als nicht offen ermittelnde Polizeibeamte oder in Fahndungs- oder Ob-
servierungsgruppen eingesetzt waren. 

Vergleichbar belastende unregelmäßige Dienste liegen, wie im Übrigen auch Schicht- 
oder Wechseldienst, nur bei einer ständigen Verwendung in den oben genannten Tä-
tigkeiten vor. 

Auch Polizei-Diensthundeführer haben eine sehr schwierige und aufopferungsvolle Auf-
gabe, die nur unter extremer psychischer Belastung und außerordentlich hohem per-
sönlichen Einsatz geleistet werden kann. Sie werden häufig an Brennpunkten einge-
setzt, an denen sich besonders schwere Straftaten ereignen und arbeiten dabei oft un-
ter schwierigsten Bedingungen. Die Tätigkeit ist generell mit der polizeilichen Arbeit bei 
den Einsatzzügen zu vergleichen. 

In diesem Zusammenhang muss vermerkt werden, dass die Polizei-Diensthundeführer 
dieselbe Dienststelle haben wie der Einsatzzug. In der Regel müssen die Polizei-Dienst-
hundeführer 7 Tage in der Woche und 24 Stunden am Tag abdecken. Außerdem ver-
richten die Polizei-Diensthundeführer oft ihren Dienst gemeinsam mit dem Einsatzzug. 
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Beispielsweise bei Demonstrationen, bei Fußballspielen und anderen Großveranstal-
tungen. Gerade bei solchen Veranstaltungen suchen die Polizei-Diensthundeführer im 
Vorfeld beispielsweise nach Sprengstoff. Außerdem werden die Polizei-Diensthunde-
führer mit ihren Polizeihunden zur Verhinderung von Ausschreitungen eingesetzt. Wei-
ter wird die Nachbetreuung dieser Einsätze von den Polizei-Diensthundeführern über-
nommen. Dies zeigt, dass die Arbeit als Polizei-Diensthundeführer ein ähnlich belas-
tender Dienst ist, wie ihn auch die Beamten im Einsatzzug verrichten. 

Aus Gründen der Fürsorgepflicht ist die Staatsregierung darum gehalten, den Einsatz 
als Polizei-Diensthundeführer als ruhegehaltsfähige Dienstzeit zu werten. Es ist nicht 
einsehbar, dass Polizei-Diensthundeführer auch nach mindestens 20 Dienstjahren mit 
60 nur mit einem Versorgungsabschlag in den Ruhestand gehen können. Das führt zu 
einer Ungleichbehandlung gegenüber den entsprechenden Kollegen, die nicht weiter 
hinnehmbar ist. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Fragen des öffentlichen Dienstes 

Antrag des Abgeordneten Jörg Baumann AfD 
Drs. 19/1895 

Die Tätigkeit als Polizei-Diensthundeführer muss als ruhegehaltsfähige Dienst-
zeit anerkannt werden 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Jörg Baumann 
Mitberichterstatter: Christian Lindinger 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes feder-
führend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag nicht 
befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 8. Sitzung am 
11. Juni 2024 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Dr. Martin Brunnhuber 
Vorsitzender 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold



Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über eine Verfassungsstreitigkeit und Anträge, die gem. § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind augenscheinlich alle Fraktionen. Gibt es Gegen

stimmen? – Enthaltungen? – Das ist nicht der Fall. Dann übernimmt der Landtag 

damit diese Voten.
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag des Abgeordneten Jörg Baumann AfD 

Drs. 19/1895, 19/2779 

Die Tätigkeit als Polizei-Diensthundeführer muss als ruhegehaltsfähige Dienst-
zeit anerkannt werden 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Tobias Reiß 

I. Vizepräsident 

 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher
Abg. Jörg Baumann
Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann
Abg. Alfred Grob
Abg. Julia Post
Abg. Christian Lindinger
Abg. Christiane Feichtmeier



Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Ich rufe nun den Tagesordnungs-

punkt 8 auf:

Antrag des Abgeordneten Jörg Baumann (AfD)

Die Tätigkeit als Polizei-Diensthundeführer muss als ruhegehaltsfähige 

Dienstzeit anerkannt werden (Drs. 19/1895)

Ich eröffne die Aussprache. Erster Redner ist Herr Abgeordneter Baumann, AfD.

(Beifall bei der AfD)

Jörg Baumann (AfD): Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen! Polizei-

Diensthundeführer erledigen mit ihren vierbeinigen Kollegen eine schwere, gefährliche 

und auch aufopferungsvolle Aufgabe. Sie agieren als Lebensretter, beteiligen sich an 

der Gefahrenabwehr und sind oft an vorderster Front dabei. Ich möchte mich darum 

bei den Kollegen herzlichst für ihren Einsatz im Dienst an der Allgemeinheit bedanken.

Wir als AfD möchten mit diesem Antrag eine Ungerechtigkeit aus der Welt schaffen. 

Es ist eine Ungerechtigkeit, die die betroffenen Beamten schon länger intensiv be-

schäftigt und auch massiv verärgert.

Betrachtet man sich die Angelegenheit näher, muss man schon von einer großen Un-

gleichbehandlung sprechen; denn es ist so: Vollzugsbeamte, die eine ruhegehaltsfähi-

ge Dienstzeit von mindestens 20 Jahren im besonders belastenden Schicht- oder 

Wechselschichtdienst oder in vergleichbar belastenden unregelmäßigen Diensten zu-

rückgelegt haben, können auf Antrag mit 60 Jahren ohne Versorgungsabschlag in den 

Ruhestand gehen. Dies steht in Artikel 26 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 des Bayerischen 

Beamtenversorgungsgesetzes.

Hierfür kommen unter anderem Zeiten in Betracht, in denen die Beamten in Einsatzzü-

gen bei den Polizeipräsidien oder in Einsatzbereitschaften der Bereitschaftspolizei 

hauptamtlich und ständig als nicht offen ermittelnde Polizeibeamte oder in Fahndungs- 

oder Observierungsgruppen eingesetzt waren. Vergleichbar belastende unregelmäßi-
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ge Dienste liegen, wie im Übrigen auch im Schicht- oder Wechseldienst, nur bei einer 

ständigen Verwendung in den oben genannten Tätigkeiten vor.

Auch Polizei-Diensthundeführer haben eine sehr schwierige und aufopferungsvolle 

Aufgabe, die nur unter extremer Belastung und außerordentlich hohem persönlichen 

Einsatz geleistet werden kann, und das eben zu unregelmäßigen Dienstzeiten. Sie 

werden häufig an Brennpunkten eingesetzt, an denen sich besonders schwere Strafta-

ten ereignen, und arbeiten dabei oft unter schwierigsten Bedingungen. Viele Einsätze 

sind nicht planbar. Die Tätigkeit ist generell mit der polizeilichen Arbeit bei den Ein-

satzzügen zu vergleichen.

In diesem Zusammenhang muss vermerkt werden, dass die Polizei-Diensthundeführer 

dieselbe Dienststelle wie der Einsatzzug haben, der diese Versorgung bekommt. In 

der Regel müssen die Polizei-Diensthundeführer sieben Tage in der Woche und 

24 Stunden am Tag abdecken. Außerdem verrichten die Polizei-Diensthundeführer oft 

ihren Dienst gemeinsam mit dem Einsatzzug, beispielsweise bei Demonstrationen, bei 

Fußballspielen oder anderen Großveranstaltungen.

Gerade bei solchen Veranstaltungen suchen die Polizei-Diensthundeführer im Vorfeld 

beispielsweise nach Sprengstoff. Außerdem werden die Polizei-Diensthundeführer mit 

ihrem Polizeihund zur Verhinderung von Ausschreitungen eingesetzt, sprich: Der 

Hund wird dann zu einem Schutzhund. Im Anschluss und in der Nachbetreuung dieser 

Einsätze wird er dann den Polizei-Diensthundeführern wieder übergeben. Dies zeigt, 

dass die Arbeit als Polizei-Diensthundeführer ein ähnlich belastender Dienst ist, wie 

ihn auch die Beamten im Einsatzzug verrichten.

Aus Gründen der Fürsorgepflicht ist die Staatsregierung darum gehalten, den Einsatz 

als Polizei-Diensthundeführer als ruhegehaltsfähige Dienstzeit zu werten. Es ist nicht 

einzusehen, dass Polizei-Diensthundeführer auch nach mindestens 20 Dienstjahren 

nur mit einem Versorgungsabschlag mit 60 Jahren in den Ruhestand gehen können. 
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Dies führt zu einer Ungleichbehandlung gegenüber den Kollegen, die nicht weiter hin-

nehmbar ist.

Wir fordern eine umgehende Gleichbehandlung. Ich bitte Sie daher um Zustimmung. 

Die fleißigen Kollegen haben die Gleichstellung mehr als verdient. Mit warmen Worten 

und einem feuchten Händedruck ist es hier nicht getan. – Vielen Dank.

(Beifall bei der AfD)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Nächster Redner ist Kollege Alfred Grob 

von der CSU-Fraktion, bitte schön.

Alfred Grob (CSU): Sehr geehrter Herr Vizepräsident, geschätzte Kolleginnen und 

Kollegen! Der wortgleiche Antrag wurde bei uns im Öffentlichen-Dienst-Ausschuss 

schon behandelt; insofern stellt sich für mich die Frage, wo die Dringlichkeit des Dring-

lichkeitsantrags ist, weil keine neuen Fakten hinzugekommen sind, aber dennoch 

reden wir darüber.

Zuerst einmal zur Polizei: Ich habe am Wochenende eine aktuelle Statistik gelesen, 

wonach die Polizei, was das Berufsimage betrifft, immer noch zusammen mit den Feu-

erwehrleuten und dem Pflegedienst ganz oben ist. Das ist ein Nimbus, den wir zu ver-

teidigen haben, und zwar für die gesamte Polizei. Polizeiarbeit ist immer eine Teamar-

beit; sie ist immer so gut, wie das Team ist.

Daher ist es für mich wichtig zu sagen: Wir brauchen jede Gruppe, die Polizeidienst 

verrichtet. Das geht mit der Entgegennahme des Notrufs in der Einsatzzentrale los 

und endet letztlich in der Sachbearbeitung. Dazwischen liegen die Unterstützungskräf-

te: Das kann der Diensthund sein, das kann der Hubschrauber sein, das kann das 

SEK oder technische Unterstützung sein. Wichtig ist aber, dass die großen und die 

kleinen Zahnräder sauber ineinandergreifen. Da ist es nicht gut, wenn man sich eine 

Gruppe herauspickt, für die etwas besonders Gutes tun will und vielleicht andere 

Leute vergisst.
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Jetzt zum Antrag: Die AfD beantragt, dass die Diensthundeführer nach einer 20-jähri-

gen Tätigkeit als Diensthundeführer abschlagsfrei mit dem 60. Lebensjahr in den Ru-

hestand gehen können. Das ist eine Ausnahmeregelung im Bayerischen Beamtenver-

sorgungsgesetz und mit "sonstige besonders belastende unregelmäßige Dienste" 

überschrieben.

Zu dem Hintergrund muss man auch ein paar Fakten erklären: Die Polizei, die Vollzug-

spolizisten, gehen nicht mit 67 in Pension wie andere Beamte oder andere Arbeitneh-

mer, sondern bereits mit 62, weil bei ihnen die Beschwerlichkeiten des Vollzugsdiens-

tes in die Dienstzeit eingerechnet werden. Das gilt auch für alle Diensthundeführer.

Dann gibt es noch eine zusätzliche Ausnahme, nach der ein Polizeibeamter bereits 

mit 60 in Pension gehen kann, wenn er nämlich mindestens 20 Wechselschichtdienst-

jahre vorzuweisen hat. Ab 1. Januar 2017 wurde das konkretisiert: Danach hat man 

450 Stunden im Jahr Sonntags-, Feiertags- oder Nachtdienste zu erbringen, um in die 

verkürzte Lebensarbeitszeit zu kommen. Das gilt im Übrigen mittlerweile auch für die 

Diensthundeführer.

Dann gibt es sogenannte spezielle Verwendungen – die hat der Kollege angesprochen 

–, bei denen es um sonstige besonders belastende unregelmäßige Dienste geht. 

Dazu findet sich im Gesetz eine abschließende Liste: Die 20-jährige Zugehörigkeit 

zum Sondereinsatzkommando erlaubt, mit 60 in den Ruhestand zu gehen. Das gilt 

auch für das fliegende Personal der Polizeihubschrauberstaffeln, die Einsatzzüge, die 

Einsatzhundertschaften der Präsidien und der Bereitschaftspolizei und – last, but not 

least – das Mobile Einsatzkommando sowie Spezialeinheiten der Observation. Das ist 

eine abschließende Regelung.

Auch das Innenministerium hat im Rahmen einer Erhebung bestätigt, dass wir bei den 

Dienstzeiten, wie die Dienstabläufe und die Dienstpläne sind, durchaus völlig andere 

Gegebenheiten als bei den Polizei-Diensthundeführern haben; das haben wir auch im 
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Ausschuss so beraten. Im Ausschuss wurde gegen die Stimmen der antragstellenden 

AfD das Votum so getroffen, wie es auch heute wieder passieren wird.

Mir ist es schon wichtig, die Arbeit der Diensthundeführer vollumfänglich zu schätzen. 

Als Leiter der Kriminalpolizei, der ich in verschiedenen Dienststellen 18 Jahre lang 

war, habe ich Woche für Woche die Expertise angefordert – ob das bei einer Rausch-

giftdurchsuchung war, ob das bei einer Sprengstoffdurchsuchung war oder ob das ein 

Mantrailer war, der vielleicht die Spur eines möglichen Täters nach einem Tötungsde-

likt aufgenommen hat. Das sind hervorragende Leute, bestens ausgebildet, mit einer 

hervorragenden Expertise.

Ich warne aber davor, hier das Fass aufzumachen. Ich kann auf Anhieb mindestens 

fünf oder sechs Verwendungen bei der Polizei nennen, die auch unregelmäßig arbei-

ten, die ebenfalls am Wochenende und in der Nacht arbeiten und sofort die gleiche 

Forderung stellen könnten. Ich glaube, dieser abschließende Katalog der Spezialein-

heiten, der Einsatzzüge und der Einsatzhundertschaften sollte so bleiben. Es wäre 

momentan auch ein falsches Signal, die Lebensarbeitszeit zu verkürzen, wo in ande-

ren Betrieben und anderen Bereichen auch außerhalb des öffentlichen Dienstes eher 

gefordert wird, die Lebensarbeitszeit anzuheben. Deshalb glaube ich, dass wir sehr 

gut beraten sind, an dem Status quo festzuhalten.

Ein Letztes: Eine Polizeieinheit gegen eine andere Polizeieinheit auszuspielen und zu 

sagen, bloß weil hier ein paar Nachtstunden mehr oder weniger anfallen, darf der eine 

mit 60 und der andere mit 62 gehen – bei allen Vorteilen, die der Vollzugsdienst ohne-

hin bringt –, ist schlechter Stil; das sollte man nicht machen. Wir sind auf die Teamar-

beit der Polizeieinheiten, die wie Zahnräder ineinandergreift, angewiesen. Wenn hier 

ganz bewusst durch Populismus und Effekthascherei eine Gruppe herausgehoben 

wird und andere dann vernachlässigt werden, ist das das falsche Signal. Da gehen wir 

nicht mit; das haben wir auch im Ausschuss so beschlossen.
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Ich wertschätze die Kolleginnen und Kollegen Diensthundeführer in hohem Maße, 

aber hier die Lebensarbeitszeit nach 20 Dienstjahren automatisch auf 60 zu senken, 

machen wir nicht mit. Wenn im Einzelfall ein Diensthundeführer die 450 Stunden 

Nacht- und Wochenenddienst erbringt, kann er sich das anrechnen lassen; das ist 

aber in aller Regel nicht der Fall.

Deshalb lehnen wir den Antrag wie im Ausschuss ab. Wir weisen darauf hin, dass wir 

die beste Polizei in der Bundesrepublik haben. Wir sind stolz auf unsere Polizei. Wir 

sind stolz auf unsere Diensthundeführer und achten darauf, dass die Besoldung, die 

Entwicklung und die Ausrüstung bei der Polizei passen. Das ist unsere Aufgabe.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Vielen Dank. – Nächste Rednerin ist die 

Kollegin Julia Post von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, bitte schön.

Julia Post (GRÜNE): Sehr geehrtes Präsidium, liebe Kolleginnen und Kollegen! Kolle-

ge Grob hat eigentlich schon alles gesagt, was man dazu wissen muss. Wir haben es 

gehört: Es gibt schon die besondere Altersgrenze von 62 Jahren; auf Antrag kann sie 

auch auf 60 Jahre verkürzt werden. Wir hatten den Antrag bereits im Ausschuss. Ich 

möchte mich den Worten des Kollegen Grob anschließen: Ich warne davor, dass wir 

uns einzelne Berufsgruppen herauspicken und sozusagen Präzedenzfälle schaffen, 

weil das ein Gesamtkonstrukt ist, bei dem wir einfach darauf achten müssen, dass es 

in sich stimmig bleibt.

Der Wertschätzung, die der Kollege schon ausgedrückt hat, kann ich mich nur an-

schließen. Wir müssen aber natürlich auch sehen, dass dieses Gesamtgefüge beste-

hen bleibt. Da fehlt mir einfach das Gesamtkonzept. Wir haben große Herausforderun-

gen beim öffentlichen Dienst – der Personalmangel wurde schon angesprochen – und 

müssen überlegen: Können wir es uns leisten, noch weitere Ausnahmen zu schaffen? 

Wenn wir das wollen, brauchen wir auf jeden Fall ein Gesamtkonzept; das kann ich in 
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dem Antrag nicht erkennen. Deshalb möchte auch ich auf die Debatte im Ausschuss 

verweisen. Auch wir bleiben dabei, dass wir diesen Antrag ablehnen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Danke schön. – Nächster Redner ist für die 

Fraktion der FREIEN WÄHLER Kollege Christian Lindinger, bitte schön.

Christian Lindinger (FREIE WÄHLER): Sehr geehrter Herr Vizepräsident, sehr ge-

ehrtes Präsidium, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucher! Es ist alles gesagt, 

aber noch nicht von jedem. Daher möchte ich hier noch ein paar Worte sagen: Zu-

nächst einmal ist festzustellen, dass wir unserer Polizei für die hervorragenden Diens-

te, die sie für unsere Sicherheit und unsere Gesellschaft leistet, äußerst dankbar sein 

müssen. Das letzte Beispiel haben wir im September erlebt, als Polizeibeamte unter 

Einsatz ihres Lebens den Anschlag auf das israelische Generalkonsulat hier in Mün-

chen verhindern konnten. Deshalb ein ganz besonderer Dank an unsere Polizei! Ich 

schließe ausdrücklich auch unsere Hundeführer ein, die meist an gefährlichen Brenn-

punkten an vorderster Front zum Einsatz kommen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN sowie Abgeordneten der CSU)

Heute geht es darum, diesen abschlagsfreien Ruhestandseintritt mit 60 Jahren nach 

20-jähriger Dienstzeit für die Diensthundeführer zu ermöglichen. Hierzu ist Folgendes 

anzumerken: Wie die Vorredner schon gesagt haben, wurde die Regelaltersgrenze 

von 65 auf 67 Jahre erhöht. Die Polizeibeamten waren damals mit 60 ruhestandsfähig, 

und bei ihnen wurde diese Grenze auf 62 Jahre heraufgesetzt. Das heißt im Klartext: 

Nach wie vor haben Polizeibeamte wegen ihres schwierigen und gefährlichen Diens-

tes die Möglichkeit, noch fünf Jahre früher in den Ruhestand einzutreten; dies ge-

schieht meistens nach über 40-jähriger Dienstzeit.

Wer während seiner Dienstzeit 20 Jahre diesen besonders schweren Dienst verrichtet 

hat, kann weiterhin schon mit 60 abschlagsfrei in den Ruhestand gehen. Es hat auch 

Protokollauszug
29. Plenum, 08.10.2024 Bayerischer Landtag – 19. Wahlperiode 7

https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5106
https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5345


keinen Sinn, einen 60-jährigen Polizeibeamten um 4:00 Uhr früh irgendeinem Verbre-

cher mit dem Streifenwagen nachfahren zu lassen. Es ist gut, dass das so ist. Seit 

2017 gibt es die Möglichkeit, dies auch demjenigen anzuerkennen, der diesen Dienst 

zu ungünstigen Zeiten 450 Stunden pro Jahr geleistet hat.

Was hier nicht beurteilt wird, ist die Gefährlichkeit des Einsatzes, die der Kollege An-

tragsteller erwähnt hat. Das ist für die Beurteilung kein Maßstab.

Weiter muss man sagen: Es ist auch ohne diese 20-Jahre-Regelung möglich, dass 

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte vorzeitig in den Ruhestand gehen. Sie müssen 

dann halt einen Abschlag von 7,2 % in Kauf nehmen.

Im vorliegenden Antrag geht es darum, die 20-jährige Tätigkeit als Diensthundeführer 

per se als Tätigkeit mit den vorbezeichneten besonders gesundheitsbelastenden 

Diensten gleichzustellen. Bei allem Respekt für die Arbeit unserer Diensthundeführer, 

das ist nicht vergleichbar.

Aus diesen Gründen und um eine faire Gleichbehandlung innerhalb der gesamten Po-

lizeifamilie zu gewährleisten, lehnen wir diesen Antrag ab. – Besten Dank für Ihre Auf-

merksamkeit.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Nächste Rednerin ist die Kollegin Christia-

ne Feichtmeier von der SPD-Fraktion. Bitte schön.

Christiane Feichtmeier (SPD): Sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Kolleginnen 

und Kollegen! Die Diensthundeführerinnen und Diensthundeführer der bayerischen 

Polizei unterstützen mit ihren Diensthunden Polizeibeamtinnen und -beamte bei ihrer 

täglichen Arbeit und sind aus der alltäglichen Arbeit bei der Polizei nicht mehr wegzu-

denken. Dafür gilt ihnen unser aller Dank und Anerkennung.

(Beifall bei der SPD)
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Sie und ihre Hunde verfügen über umfangreiche Spezialkenntnisse und können somit 

in den verschiedensten Bereichen eingesetzt werden. Wie schon mehrmals richtig er-

wähnt, müssen seit der Anhebung der Altersgrenze für die Pensionierung im Polizei-

vollzugsdienst auf 62 Jahre bestimmte Kriterien erfüllt werden, um eine abschlagsfreie 

Ruhestandsversetzung mit 60 Jahren möglich zu machen.

Die Frage ist nun, ob die Diensthundeführerinnen und Diensthundeführer die Kriterien 

analog zu den anderen Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten erfüllen. Hierzu kann 

der Dienstherr eine Reihe von weiteren Konkretisierungen heranziehen, zum Beispiel 

die Einbringung von mindestens 450 Nacht- und Feiertagsdienststunden im Jahr. 

Konnte dies durch die Diensthundeführerin oder den Diensthundeführer erreicht wer-

den, wird dieses Jahr anerkannt.

Die Pensionierungsgrenze von 62 Jahren für den Polizeivollzugsdienst ist weiterhin 

ein Novum im gesamten Beamtenbereich. Der Dienstherr und die Berufsvertretungen 

hatten es sich nicht leicht gemacht und sich in unzähligen Sitzungen auf die Kriterien 

verständigt.

Aus unserer Sicht besteht derzeit kein Änderungsbedarf. Deshalb lehnen wir den 

Dringlichkeitsantrag ab.

(Beifall bei der SPD)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht 

vor. Die Aussprache ist geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. Der federführen-

de Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes empfiehlt die Ablehnung des An-

trags.

Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Antrag des Abgeordneten Jörg Baumann 

zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Die AfD-Fraktion. Gegen-

stimmen anzeigen bitte! – Die Fraktionen der CSU, der FREIEN WÄHLER, der SPD 
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und der GRÜNEN. Stimmenthaltungen? – Liegen nicht vor. Damit ist der Antrag abge-

lehnt.
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